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Gerichtsweg /  Täubchenweg

Bebauungsplan Nr. 468 | frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung 

Schon gewusst?

Was ist eigentlich eine temporäre Grünfläche?

Warum kann die temporäre Grünfläche nicht bleiben?

Bei der Fläche am Täubchenweg/Gerichtsweg handelt es 
sich um ein ehemaliges Fabrikgelände, dass vormals mit 
Werks- und Lagerhallen bebaut war. Unrat und Vanda-
lismus haben das angrenzende Wohnumfeld über Jahre 
negativ	beeinflusst.	Durch	den	Abbruch	von	ungenutzter	
Gebäudesubstanz und aufgrund einer zurückhaltenden 
Neubautätigkeit entstanden Ende der 1990er Jahre neue 
freie Flächen im Stadtbild, die oftmals keiner konkreten 
Nutzung zugeführt wurden. 

Bis vor kurzem lag die Fläche des Bebauungsplanes 
innerhalb des inzwischen aufgehobenen Sanierungsge-
bietes Leipzig–Reudnitz. Ziel der städtebaulichen Sanie-
rungsmaßnahmen war unter anderem die Zwischennut-

zung	von	Baulücken	und	Brachflächen	als	temporären	
Grünflächen	zur	Steigerung	der	Wohnumfeldqualität.	

Durch den Abschluss einer Gestattungsvereinbarung 
zwischen dem Eigentümer und der Stadt Leipzig 
konnten die Flächen mit Sanierungsmitteln beräumt 
und begrünt werden, sodass eine Grünanlage entstand. 
Die Gestattungsvereinbarung war damit ein hilfreiches 
Instrument, um zeitlich befristet öffentliche Nutzung 
von privaten Baugrundstücken zu regeln und damit 
die	Lebens-	und	Wohnumfeldqualität	im	Quartier	zu	
verbessern. Das Ziel der vorübergehenden Freiraumnut-
zung	einer	Baufläche	als	Interimslösung	wurde	somit	in	
diesem Teilbereich des Plangebietes erfüllt. 

Resultierend aus dem anhaltenden Wachstum der Stadt 
Leipzig und der damit einhergehenden Verknappung 
von Baugrund, rücken diese zwischenbegrünten Rück-
bau-	und	Brachflächen	zunehmend	wieder	in	den	Fokus	
von Entwicklungsabsichten. Durch die Entlassung vor-
maliger	und	potentieller	Bauflächen	aus	Sanierungsge-
bieten in Verbindung mit den auslaufenden Bindefristen, 
ergeben	sich	für	solche	temporären	Grünflächen	neue	
Perspektiven einer möglichen Bebauung.

Mit der Aufhebung der Sanierungssatzung gemäß § 
162	BauGB	Leipzig-Reudnitz	im	Jahr	2021	entfiel	die	
Zweckbindung	als	öffentliche	Grünanlage	für	die	Freiflä-

che entlang des Gerichtswegs. Das nördlich angrenzen-
de Flurstück 278/6 Flurstück wurde bereits bebaut. Für 
die	6.600	m²	große	verbliebene	„temporäre	Grünfläche“	
auf den Flurstücken 279/1 und 279/2 liegen nunmehr 
konkrete bauliche Entwicklungsvorstellungen vor. 

Ob	und	in	welchem	Umfang	Teile	der	Grünfläche	für	
eine öffentliche Nutzung erhalten oder an anderer Stelle 
geschaffen werden können, wird im Rahmen des Plan-
verfahrens geprüft. Dabei ist zu beachten, dass der er-
forderliche Flächenerwerb seitens der Stadt Leipzig im 
Umfang angemessen und in den Kontext gesamtstädti-
scher Bedarfe einzuordnen ist. 



Vorentwurfsvarianten zum B-Plan Nr. 468 „Gerichtsweg / Täubchenweg”

Variante 1 – „Klimawäldchen”

Variante 2 – „Superblock”

LegendeGeltungsbereich

Variante 3 – „Quartiersplatz”
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Bebauungs-/ Nutzungskonzept 

Variante 1 verfolgt den Ansatz, die beabsichtigte bauliche Entwicklung des Plangebietes mit der Anlage 
eines Klimawäldchens zu kombinieren. Die bauliche Nutzung ist auf einen reduzierten Fußabdruck 
konzentriert,	um	neben	privaten	Grünfl	ächen	in	den	Innenhöfen	auch	Grünfl	ächen	für	die	Öffentlichkeit	
zu gewinnen. 

Die	Bebauung	nimmt	weitgehend	die	vorhandenen	Baufl	uchten,	Gebäudehöhen	und	-tiefen	der	vorwie-
gend gründerzeitlichen Nachbarschaft auf und integriert das Baudenkmal in diese Struktur. Zwischen Ge-
richtsweg und Göschenstraße ist die Bebauung entlang der Frommannstraße zugunsten einer öffentlichen 
Grünfl	äche	deutlich	eingerückt.	Der	Innenstadtlage	entsprechend,	soll	ergänzend	dazu	eine	Bebauung	mit	
erhöhter baulicher Dichte in diesem Bereich umgesetzt werden.  

Die geplante Wohnnutzung wird in den Erdgeschossen des Gerichtsweges sowie des Täubchenwegs 
unterlagert	durch	Gewerbefl	ächen	für	die	Ansiedlung	von	Büro-,	nichtstörender	Gewerbe-	und	Dienstleis-
tungsnutzungen sowie kleinteilige Geschäfte.

Erschließungskonzept

Das Konzept zur Erschließung baut auf dem bestehenden Straßennetz auf. Der Bereich um das Klima-
wäldchen soll vorwiegend dem Fuß- und Radverkehr vorbehalten bleiben. Es wird geprüft, ob die Erschlie-
ßung der Perthesstraße zukünftig einseitig vom Täubchenweg erfolgen kann. Der ruhende Verkehr wird in 
Tiefgaragen untergebracht.

Grünkonzeption

Ziel	ist,	eine	zentrale	öffentliche	Grünfl	äche	mit	biologischer	Vielfalt	und	hohem	Grünvolumen	im	Inne-
ren	des	Quartiers	zu	schaffen.	Die	zentrale,	multifunktionale	Grünfl	äche	soll	die	Freiraumversorgung	der	
Anwohner	im	Plangebiet	sowie	der	angrenzenden	Bereiche	unterstützen	und	eine	Erholungsfl	äche	mit	
attraktiven Aufenthalts- und Bewegungsangeboten sein. Durch einen hohen Anteil an Bäumen ergeben 
sich positive klimatische Effekte, auch für die angrenzende Wohnbebauung. 

Davon deutlich abgegrenzt, sind die privaten, grünen Innenhöfe, die teils unterbaut werden dürfen. 

Das	2,1	ha	große	Plangebiet	befi	ndet	 sich	 im	Ortsteil	Reud-
nitz-Thonberg zwischen Gerichtsweg, Täubchenweg, Cru-
siusstraße und Frommannstraße. Es ist geprägt durch die 
Nachbarschaft zum Stephaniplatz, Blockrandbebauung in 
den angrenzenden Straßenzügen sowie die stark befahrenen 
Hauptverkehrsadern Gerichtsweg und Täubchenweg. Nach 
Ablauf der Fördermittelbindung der zwischengenutzten Frei-

Während	der	frühzeitigen	Öffentlichkeitsbeteiligung	werden	drei	Varianten	vorgestellt,	in	denen	die	Balan-
ce	zwischen	Verdichtung	und	Freiraum	sowie	eine	zukunftsorientierte	Entwicklung	der	Umweltqualitäten	
aufgenommen und gestalterisch interpretiert werden. Neben Vorschlägen zur städtebaulichen Figur sollen 
Spielräume	bezogen	auf	die	Quantität	und	gestalterische	Qualität	der	Freiräume	und	Wegeverbindungen	
im Sinne der doppelten Innenentwicklung ausgelotet werden. In der Phase des Vorentwurfs liegt der Fokus 
vorerst auf gestalterischen Zielbildern. 

Die Ausgangslage Variante 1 – „Klimawäldchen”

fl	äche	 am	Gerichtswegs	 als	 temporäre	 	Grünanlage	 (Aufhe-
bung  Sanierungsgebiet Leipzig-Reudnitz) ist für die Flächen 
im Plangebiet ein zunehmendes Entwicklungsinteresse festzu-
stellen. Die Aufstellung des Bebauungsplanes ist erforderlich, 
um das Gebiet so zu entwickeln, dass es sowohl den Bedürf-
nissen unserer wachsenden Stadt als auch den zunehmenden 
stadtökologischen Herausforderungen gerecht wird.

Zusammenfassendes Ziel der Planung ist die Steuerung und 
städtebauliche	Neuordnung	dieser	Baufl	ächenentwicklung	im	
Leipziger	Südosten	hin	zu		einem	standortspezifi	schen	Stadt-
baustein	unter	dem	Leitbild	der	„doppelten	Innenentwicklung“.	
Das bedeutet einerseits eine kompakte bauliche Nachverdich-
tung und gleichzeitig die zukunftsorientierte Berücksichtigung 
stadtökologischer Planungsbelange. Dem sich abzeichnen-
den	Verlust	der	temporären	Grünfl	äche	am	Gerichtsweg	soll	
in	qualifi	zierter	Art	und	Weise	durch	unterschiedliche	städte-
bauliche, bauliche sowie stadtökologische Maßnahmen pla-
nerisch begegnet werden. Fragen der Erschließung und Un-

terbringung des ruhenden Verkehrs werden mit verfolgt. 
Es	soll	 ein	gemischtes	Stadtquartier	entstehen.	Neben	dem	
Nutzungsschwerpunkt Wohnen, soll daher auch die Sicherung 
gewerblicher Flächenanteile erfolgen. Die Festsetzungen zum 
Einzelhandel	 und	 zu	Verkaufsfl	ächen	werden	 so	 qualifi	ziert,	
dass keine Beeinträchtigung des Stadtteilzentrums Reudnitz 
zu befürchten ist.
Um unterschiedliche Umsetzungsoptionen der Planungsinhal-
te zu diskutieren, stellt der Vorentwurf drei Varianten vor. Be-
standteil des Vorentwurfs sind neben den baulichen Varianten 
auch unterschiedliche grünplanerische Konzeptansätze.

Ermittlung und Berücksichtigung wichtiger umweltrelevanter Belange 

Im Rahmen der Planaufstellung sind die Belange der Umwelt zu 
ermitteln und zu bewerten. Im weiteren Planverfahren werden 
hierfür verschiedene Gutachten und Bewertungen angefertigt, 
soweit diese auf Ebene des Bebauungsplans und i. V. m. der 
Lage des Plangebietes im planungsrechtlichen Innenbereich 

Bürgerbeteiligung 

Die Stadt Leipzig unterrichtet frühzeitig über die Planung. Da-
bei wird über die Ziele und Zwecke der Planung und die voraus-
sichtlichen Auswirkungen der Planung informiert, Pläne werden 
ausgestellt und erläutert. Alle Interessierten haben in dieser 
Zeit die Möglichkeit, die Planungsabsichten mit Mitarbeitern der 

erforderlich sind. Die Varianten dienen auch der Erfassung der 
unterschiedlichen	 stadtökologischen	Wirkungen	 im	 Quartier.	
Themen wie grün-blaue Dächer, Verkehrsräume, Aspekte der 
Energieeinsparung und –gewinnung, Niederschlagswasser 
etc. werden geprüft. 

Verwaltung zu diskutieren und sich dazu zu äußern. Schriftliche 
Stellungnahmen richten Sie bitte an die Stadt Leipzig, Stadtpla-
nungsamt, 04092 Leipzig per E-Mail an stadtplanungsamt@leip-
zig.de oder nutzen Sie das Online-Formular im Internet www.
leipzig.de/bauleiplanung-aktuell.

Wesentliche Inhalte der Planung

 Drei städtebauliche Konzepte



Bebauungs-/ Nutzungskonzept 

Diese Variante greift die Idee eines vorliegenden Baugesuchs auf und entwickelt diese in der Planung weiter. 
Angelegt	wird	ein	zentraler	Quartiersplatz,	der	in	das	vorhandene	Infrastrukturnetz	eingebunden	ist.	Die	
Anordnung	öffentlichkeitswirksamer	Nutzungen	und	ein	Angebot	an	Grünfl	ächen	machen	das	Wohnumfeld	
vielfältig attraktiv.

Die Bebauung ist entlang der Außenkanten beider Karrees geschlossen und jeweils im Bereich der Perthes-
straße	Ecke	Frommannstraße	geöffnet.	Die	Baufl	uchten,	Gebäudehöhen	und	-tiefen	der	vorwiegend	gründer-
zeitlichen Nachbarschaft werden aufgenommen und das Baudenkmal integriert. Um den Platz zu akzentuie-
ren werden zwei kompakte Hochpunkte als Gegenüber innerhalb der Blöcke platziert. 

In	den	Erdgeschosslagen	der	Punkthäuser	am	Platz	werden	Gewerbefl	ächen	für	die	Ansiedlung	von	Büros,	
nichtstörendem Gewerbe und Dienstleistungen sowie Geschäften vorgesehen, um eine gemischte Nutzung zu 
erzielen	und	Öffentlichkeit	in	der	Quartiersmitte	zu	schaffen.	

Erschließungskonzept

Ähnlich zu Variante 1 baut die Erschließung auch auf dem bestehenden Straßennetz auf. Der Bereich um den 
Quartiersplatz	soll	dem	Fuß-	und	Radverkehr	vorbehalten	bleiben.	Es	wird	geprüft,	ob	die	Erschließung	der	
Perthesstraße zukünftig einseitig vom Täubchenweg erfolgen kann. Der ruhende Verkehr wird in Tiefgaragen 
untergebracht.

Grünkonzeption

Variante	3	sieht	einen	fl	ießenden	Übergang	zwischen	öffentlichem	Quartiersplatz	und	privaten	Grünfl	ächen		
der	Innenhöfe	vor.	Der	Quartiersplatz	sowie	angrenzende	Straßen	sollen	im	Zusammenspiel	mit	blau-grünen-
Infrastrukturen	ausgebildet	werden,	um	zur	Abkühlung,	Regenwasserversickerung	und	Aufenthaltsqualität	im	
Quartier	beizutragen.	Straßenbegleitende	Baumsetzungen	entlang	des	Täubchenwegs	sollen	diesen	Straßen-
raum aufwerten.  Unversiegelt bleibende, intensiv begrünte Flächen mit natürlicher Boden- und Versickerungs-
funktion sind in beiden Blöcken vorgesehen. Diese gehen in geschützt liegende, private Innenhöfe über, welche 
als begrünte Erholungsräume für die Bewohner dienen sollen. 

Bebauungs-/ Nutzungskonzept 

Orientiert	an	der	Idee	des	„Superblocks“,	sollen	in	der	zweiten	Variante	die	Straßenräume	als	Potentialfl	ächen	
der	„doppelten	Innenentwicklung“	aktiviert	werden.	Dies	führt	zu	einer	Aufwertung	der	Straßenräume	und	zu	
einem	qualitätsvoll	erweiterten	Wohnumfeld.	

Die geplante Bebauung stellt im Wesentlichen eine an der gründerzeitlichen Nachbarschaft orientierte, 
geschlossene Blockrandbebauung dar. Das Einrücken der Bebauung entlang der Frommannstraße sowie der 
Rücksprung	der	Bebauung	entlang	des	Täubchenwegs	im	Bereich	der	Quartiersgarage	und	deren	höhere	
Gebäudetiefe,	sind	die	wesentlichen	Besonderheiten	der	baulichen	Struktur.	Die	Quartiersgarage	ist	als	
Nutzungsunterlagerung im Wohngebäude integriert und soll eine künftige Umnutzung der Flächen mit voran-
schreitender Mobilitätswende erleichtern. 

Um	die	Aufenthaltsqualität	des	verkehrsberuhigten	Mobilitätsraumes	der	Frommannstraße	zu	stärken,	wird	in	
den Blöcken die Wohnnutzung in der Erdgeschosszone von Büros, nichtstörendem Gewerbe und Dienstleis-
tungen sowie kleinteiligen Geschäften unterlagert. 

Erschließungskonzept

Das	Gebiet	des	„Superblocks“	liegt	umgeben	von	den	drei	Hauptverkehrsadern:	Dresdner	Straße,	Gerichts-
weg und Täubchenweg sowie der Crusiusstraße. Dies ermöglicht die Ausgestaltung der Göschen- und Per-
thesstraße als ruhige Anwohnerstraßen. Durch eine neue Flächenaufteilung und Gestaltung des öffentlichen 
Raums	der	Frommannstraße	wird	diese	erweitert	und	als	kleine	Quartiersmeile	mit	Bewegungs-	und	Aufent-
haltsmöglichkeiten ausgebildet. Durch diese Umverteilung werden aktive Mobilitätsformen und Begegnungen 
innerhalb der Nachbarschaft gefördert. Erreicht wird dies unter anderem durch die Verlagerung des ruhenden 
Verkehrs	in	ein	Quartiersparkhaus	am	Rand.	

Grünkonzeption

Die Begrünung des erweiterten Mobilitätsraums Frommannstraße sowie die straßenbegleitenden Baumset-
zungen entlang des Täubchenwegs sollen Vernetzungen zum östlich gelegenen Stephaniplatz schaffen. Die 
Verlagerung	des	ruhenden	Verkehrs	in	ein	Quartiersparkhaus	schafft	Raum	für	Begegnung	und	blau-grüne	
Infrastrukturen.

Variante	2	sieht	eine	klare	Trennung	von	öffentlichen	und	privaten	Grünfl	ächen	vor.	Die	privaten	Grünanlagen	in	
den Innenhöfen sollen nicht unterbaut werden, um gute Möglichkeiten zur ortsnahen Regenwasserbewirtschaf-
tung	und	Bepfl	anzung	zu	bieten.	
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Variante 3 – „Quartiersplatz”Variante 2 – „Superblock”


